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Stadt Gladbeck Gladbeck, 24.02.2012 

 Vorlage Nr. 12/0141 
Federf. Stadtamt: Amt für kommunale Finanzen 

Vorlage für den Berichterstatter Sitzung am Punkt 

Haupt- und Finanzausschuss Stadtkämmerer Holzmann 16.03.2012  

Rat Bürgermeister Roland 22.03.2012  

 
öffentliche Sitzung 
 
Betrifft: 
Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2011 nach 2012 
 
Begründung: 
(ggf. zusätzlich) 
 
Der Rat der Stadt Gladbeck hat in seiner Sitzung am 08.12.2011 folgenden Beschluss ge-
fasst: 
 
Der Bildung von Ermächtigungsübertragungen wird in folgendem Umfang für den  
investiven Finanzplan 
 

• Kanalbaumaßnahmen pauschal im Rahmen der Finanzierungsmöglichkeiten 

• Fortführung sonstiger bereits begonnener Bau- und Beschaffungsmaßnahmen wie 
z. B. Sanierung der Feuer- und Rettungswache, Ausbau Horster Str., Schulbau-
maßnahmen 

• und ausnahmsweise bei jährlich pauschal veranschlagten Mittel für Beschaffungen 
(Maßnahme Nr. 0001, 0043, 0044, 1000) sowie Baumaßnahmen (Maßnahmen Nr. 
0022) 

 
und den konsumtiven Finanzplan 

• Verwendung von Rückstellungen aus der Eröffnungsbilanz 

• Auszahlungen aus Verbindlichkeiten 
 
 
zugestimmt.  
 
 
In Umsetzung des Beschlusses sollen folgende Ermächtigungsübertragungen (siehe An-
lage) durchgeführt werden: 
 
 
- im investiven Finanzplan 12.768.286,31 € 
 
- Instandhaltungsrückstellungen aus der Eröffnungsbilanz 4.187.093,97 € 
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- Rückstellungen für Aufwand der in 2011 noch nicht entstanden aber in 2012 anfällt 
   (z. B.   unterlassene Instandhaltung) 2.593.947,69 € 
 
- Rückstellungen für Aufwand, der in 2011 entstanden ist, die Auszahlung aber erst 2012 
   erfolgt 4.652.082,94 € 
 
Bereits erteilte Aufträge sind in den beigefügten Listen nicht erfasst. 
Sollten sich im Rahmen des endgültigen Jahresabschlusses noch Korrekturnotwendigkei-
ten ergeben, werden diese zur Kenntnis gebracht. 
 
Für Maßnahmen im Rahmen der Sozialen Stadt Brauck, Energetische Sanierung,  
Antonius/Rosenhügelschule und Erich-Kästner-Realschule, Horster Straße IV. BA, Rock-
wool Straße, Familienpark Wittringen und integrierte Stadtentwicklung Gladbeck-Mitte ste-
hen Ermächtigungsübertragungen für entsprechende Landeszuschüsse in Höhe von ins-
gesamt 3.840.924 € gegenüber.  
 
Damit eine Handlungsfähigkeit gegeben war, wurde den Dienststellen im Verlauf des  
Jahres auf Antrag „im Vorgriff auf zu bildende Ermächtigungsübertragung“ weitestgehend 
die Möglichkeit verschafft, auf diese Mittel zurückzugreifen. Dies entsprach der Handha-
bung auch in den vergangenen Jahren. 
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Beschlussentwurf: 
 
Der Rat stimmt den vorgeschlagenen Ermächtigungsübertragungen 2011 (siehe Anlage) 
zu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Der Bürgermeister 

 
 
 
 

        (Roland) 
______________________________________________________________________ 
 
In der Sitzung des 
¤  _________________-Ausschusses 
¤  Rates 
¤  Haupt- und Finanzausschusses 
 am ________________ (nicht - öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: 
 
 


